
Reisekostenrichtlinie für Teilnehmer 

1. Übernachtungskostenzuschuss 

Wird gewährt bei mehr als 50 km Entfernung zwischen Besucheranschrift der 
Hochschulleitung gemäß Homepage der Hochschule und dem Veranstaltungsort 
aufgrund von Originalbelegen (z.B. Hotelrechnung). 

Veranstaltung Maximale Anzahl 
Übernachtungen 

Höchstbetrag 
inklusive 

Frühstück/pro 
Person/ pro Nacht 

Master-Cup 1 35,00 € 

Professional-Cup 2 40,00 € 

Champions-Cup 3 50,00 € 

2. Fahrtkostenzuschuss 

Wird gewährt für eine Hin- und Rückfahrt zwischen der Besucheranschrift der 
Hochschulleitung gemäß Homepage der Hochschule und dem Veranstaltungsort bei 
einer Entfernung von mindestens 80 km bei 

• Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel (Bahnfahrt 2.Klasse, Bus, 
Mehrpersonenticket etc.) nur aufgrund von Originalbelegen. 

• Privat-PKW-Anreise nur bei Mitnahme von mindestens 1 Mitfahrer:  
Eine Hin- und Rückfahrt mit dem festen Satz von 20 Cent pro Kilometer. Die 
Berechnung erfolgt durch die Veranstaltungsleitung nach der kürzesten Strecke 
mit dem Falk-Routenplaner. 

• Flüge nur bei Champions-Cup-Teilnahme: Nur nach Rücksprache mit der priME-
Projekt gGmbH. Maximaler Zuschuss für Hin- und Rückflug/ Person 150,00 € 

3. Nicht erstattet werden grundsätzlich: 

• Reisekosten bei Campus-Cups 

• Auslandsanreisen von Studenten (z.B. vom ausl. Praktikums- oder Ferienort) 

• Taxifahrten auch für Kurzstrecken 

• Nutzung von Verbundtickets 

• Parkgebühren 

4. Zumutbarkeitsregelung bei Master-Cups, Professional-Cups und 
Champions-Cups: 

Das Management- und Unternehmertraining in diesen Cups erhöht den persönlichen 
Marktwert der  Studierenden. Fahrtkosten bei Entfernungen zwischen Besucheranschrift der 
Hochschulleitung gemäß Homepage der Hochschule und dem Veranstaltungsort von unter 
80 Kilometer sind zumutbar und werden wegen des hohen Verwaltungsaufwandes nicht 
erstattet. Die Berechnung erfolgt durch die Veranstaltungsleitung nach der kürzesten 
Strecke mit dem Falk-Routenplaner. 
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